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Sitzung des Ortsbeirates Oggersheim 

Die Mitglieder des Ortsbeirates Oggersheim treten am  

Donnerstag, 7. März 2024, 15.00 Uhr,, 

Sitzungszimmer Oggersheimer Rathaus, Schillerplatz, 

zu einer öffentlichen Sitzung zusammen. 

T a g e s o r d n u n g 

Öffentliche Sitzung 

1. Einwohnerfragestunde 

2. Bericht Ortsvorsteherin 

3. Vorstellung des neuen Leiters der Polizeiwache Oggersheim 

4. Bericht Bestattungsfelder Friedhof Oggersheim 

5. Bebauungsplanverfahren 673 "Siedlung Notwende" Offenlagebeschluss 

6. Vorhabenbezogenes Bebauungsplanverfahren 686  

"Bürogebäude Finger Baustoffwerk GmbH", Satzungsbeschluss 

7. 36. FNP-Teiänderung  

"Bürogebäude Finger Baustoffwerk GmbH" Satzungsbeschluss 

8. Bebauungsplanverfahren 551  

"Paracelsusstraße Süd", Offenlagebeschluss 

http://www.ludwigshafen.de/buergernah/rathaus/amtsblatt/
http://www.ludwigshafen.de/buergernah/rathaus/amtsblatt/


 

 

9. Bebauungsplanverfahren Nr. 586b  

"Mittelstandspark Mannheimer Straße"  

Verfahrensstand: Satzungsbeschluss 

10. Antrag der SPD-Ortsbeiratsfraktion 

Straßenverlauf und Instandsetzung Mittelpartstraße 

11. Antrag der CDU-Ortsbeiratsfraktion 

Instandhaltung und Wiederherstellung der Spielgeräte im Merianpark und im Stadtpark 

12. Antrag der GRÜNEN-Ortsbeiratsfraktion 

Einrichtung einer Nextbike-Station 

13. Antrag der SPD-Ortsbeiratsfraktion 

Instandsetzung des Gehweges Am Schießgraben 

14. Antrag der CDU-Ortsbeiratsfraktion 

Zusätzlicher Halt der Expresslinie 9 an der Haltestelle "Zum Guten Hirten" 

15. Antrag der CDU-Ortsbeiratsfraktion 

Erweiterung der Dienstzeiten der Polizeiwache Oggersheim 

16. Anfrage der SPD-Ortsbeiratsfraktion 

Landes-Förderprogramm für Klimaschutz Investitionen 

17. Anfrage der CDU-Ortsbeiratsfraktion 

Begrenzung des Friedhofs nach Norden 

18. Anfrage der GRÜNEN-Ortsbeiratsfraktion 

GAG-Bauprojekt Stefan-Zweig-Straße 1, 3, 5, 7 und 9 

19. Anfrage der SPD-Ortsbeiratsfraktion 

Unzulässige Nutzung von Feldwegen 

20. Anfrage der GRÜNEN-Ortsbeiratsfraktion 

Solarleuchten 

21. Anfrage der SPD-Ortsbeiratsfraktion 

Sachstand Baustelle Schillerschule 

Ludwigshafen am Rhein, 01.03.2024 

gez. 

Sylvia Weiler 

Ortsvorsteherin 

 

Sitzung des Ortsbeirates Nördliche Innenstadt 

Die Mitglieder des Ortsbeirates Nördliche Innenstadt treten am  

Donnerstag, 7. März 2024, 17.00 Uhr,, 

Bürgersaal Nord, Hemshofstraße 46 a, 

zu einer öffentlichen Sitzung zusammen. 

 



 

 

T a g e s o r d n u n g 

Öffentliche Sitzung 

1. Einwohnerfragestunde 

2. Bericht Ortsvorsteher 

3. Neubau Erschließungsstraße "Bayreuther Straße Ost (Gewerbegebiet 586a)" 

4. Antrag der CDU-Ortsbeiratsfraktion 

Verstärkte Kontrollen im ruhenden Verkehr / Parkraum Schanzstraße 

5. Antrag der Fraktion Freie Linke im Ortsbeirat 

Stahlfußgängerbrücke für Fußgänger und Radfahrer 

6. Antrag des Ortsvorstehers 

Entwendete und wild abgestellte Einkaufswagen in den Stadtteilen 

7. Antrag Fraktion Freie Linke im Ortsbeirat 

Zebrastreifen Überquerung Höhe Rohrlachstraße 29 

8. Verschiedenes 

Ludwigshafen am Rhein, 01.03.2024 

gez. 

Wilhelm Wißmann 

Ortsvorsteher 

 

Sitzung des Ortsbeirates Rheingönheim 

Die Mitglieder des Ortsbeirates Rheingönheim treten am  

Donnerstag, 7. März 2024, 19.00 Uhr,, 

Sitzungszimmer Gemeindehaus Rheingönheim, Hauptstraße 210, 

zu einer öffentlichen Sitzung und einer nichtöffentlichen Sitzung zusammen. 

T a g e s o r d n u n g 

Öffentliche Sitzung 

1. Einwohnerfragestunde 

2. Bericht des Ortsvorstehers 

3. Sachstand Umorganisation Bereich Grünflächen und Friedhöfe 

4. Antrag der Sozialliberalen Ortsbeiratsfraktion 

Grünflächen 

5. Antrag des Ortsvorstehers 

Markierung in der Hilgundstraße Ecke Hauptstraße 

6. Antrag des Ortsvorstehers 

Toilettenanlage Endhaltestelle 



 

 

7. Antrag der Fraktionsgemeinschaft der CDU und Bündnis 90 / die Grünen im Ortsbeirat Rhein-

gönheim 

Angsträume entlang der K7 – unbeleuchtete Wege 

8. Anfrage des Ortsvorstehers 

Sachstand Bordsteinabsenkung im Bereich Hauptstraße/Meckenheimer Straße 

9. Anfrage der Fraktionsgemeinschaft der CDU und Bündnis 90 / die Grünen im Ortsbeirat Rhein-

gönheim 

Endhaltestelle Bikestation 

10. Anfrage des Ortsvorsehers 

Ausführung der Sanierungsarbeiten am nördlichen Friedhofseingang Rheingönheim 

11. Anfrage des Ortsvorstehers 

Zustand Flüchtlingsunterkunft Rampenweg 

12. Anfrage des Ortsvorstehers 

Sanierung des Gemeindehauses Rheingönheim 

In der nichtöffentlichen Sitzung werden Angelegenheiten nach der Geschäftsordnung behandelt. 

Ludwigshafen am Rhein, 01.03.2024  

gez.  

Wilhelm Wißmann 

Ortsvorsteher 

 

Bebauungsplan Nr. 523 "Niederfeld Süd" wird aufgestellt; 

Stadtteil: Gartenstadt 

Der Stadtrat der Stadt Ludwigshafen am Rhein hat in seiner Sitzung am 18.08.2018 beschlossen, den 

Bebauungsplan Nr. 523 "Niederfeld Süd" aufzustellen. In der Stadtratssitzung am 26.02.2024 wurde 

dieser Aufstellungsbeschluss ergänzt. 

Der Beschluss beruht auf § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch -BauGB-. 

Ziel und Zweck der Planung 

Ziel der Planungen ist es, eine Nachverdichtung unter Berücksichtigung der vorhandenen Struktur der 

Niederfeldsiedlung, insbesondere der ursprünglichen Siedlungshäuser, zu ermöglichen. 

Plangebiet 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 523 "Niederfeld Süd" umfasste eine Fläche von ca. 30,5 

ha und ergibt sich aus der gestrichelten Linie im beigefügten Lageplan. 

Er befindet zwischen der Lüderitzstraße und dem Gelände der IGS Gartenstadt bzw. Grundschule Nie-

derfeld sowie der Sportanlage des LSC Ludwigshafen-Sport Club 1925 e.V.. Er wird westlich von der 

Kallstadter Straße und östlich vom Heuweg begrenzt.  

 

 

 



 

 

Weitere Angaben 

Durch das Bebauungsplanverfahren wird der sich aus der vorhanden Eigenart der näheren Umgebung 

ergebende Zulässigkeitsmaßstab nicht wesentlich verändert. Es wird keine Zulässigkeit von Vorhaben 

vorbereitet oder begründet, die einer Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung un-

terliegen, es bestehen keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7b BauGB 

genannten Schutzgüter und es bestehen auch keine Anhaltspunkte dafür, dass bei der Planung Pflich-

ten zur Vermeidung oder Begrenzung der Auswirkungen von schweren Unfällen nach § 50 Satz 1 des 

Bundes-Immissionsschutzgesetzes zu beachten sind. Daher wird das vereinfachte Verfahren nach § 13 

Abs. 1 BauGB angewendet. 

Von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, von der Erstellung eines Umweltberichts nach § 2a 

BauGB, von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 3 BauGB, welche Arten umweltbezogener Informationen 

verfügbar sind, wird abgesehen. Weiterhin ist § 4c BauGB nicht anzuwenden. 

Auf die Durchführung der frühzeitigen Beteiligungsschritte gemäß § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB wird 

verzichtet. 

Die Öffentlichkeit kann sich beim Bereich Stadtplanung der Stadt Ludwigshafen am Rhein, Halberg-

straße 1, 67061 Ludwigshafen, 4. Obergeschoss über die allgemeinen Ziele und Zwecke sowie wesent-

liche Auswirkungen der Planungen unterrichten lassen und sich in der Zeit vom 14.03.2024 bis ein-

schließlich 28.03.2024 zur Planung äußern. 

Wenn die Planung fortgeschritten ist, wird der Öffentlichkeit im Rahmen der Offenlage gemäß § 3 Abs. 

2 BauGB die Möglichkeit der Beteiligung eingeräumt. 

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf Grundlage des § 13 Abs. 2 Nr. 2 BauGB in 

Verbindung mit Art. 6 Abs. 1e) Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und dem rheinlandpfälzischen 

Datenschutzgesetz. Weitere Informationen können dem Formblatt "Informationspflichten bei der Erhe-

bung von Daten im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung nach BauGB" (Art. 13 DSGVO), welches im 

Rahmen der Offenlage ausliegt, entnommen werden. 

Ludwigshafen am Rhein, den 28.02.2024 

Stadtverwaltung 

gez. 

Alexander Thewalt 

Beigeordneter 

  



 

 

Geltungsbereich: 

 

Hinweis: 

Eine Verletzung der Bestimmungen der Gemeindeordnung über die Ausschließungsgründe (§ 22 Abs. 

1 GemO) oder über die Einberufung und die Tagesordnung zu Sitzungen des Stadtrates (§ 34 GemO) 

ist nach § 24 Abs. 6 Gemeindeordnung unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres nach dieser 

öffentlichen Bekanntmachung schriftlich unter Bezeichnung der Tatsachen, die eine solche Rechtsver-

letzung begründen können, gegenüber der Stadtverwaltung geltend gemacht wird. 

 

Bebauungsplan Nr. 524 "Niederfeld Nord" wird aufgestellt; 

Stadtteil: Gartenstadt 

Der Stadtrat der Stadt Ludwigshafen am Rhein hat in seiner Sitzung am 18.06.2018 beschlossen, den 

Bebauungsplan Nr. 524 "Niederfeld Nord" aufzustellen. In der Stadtratssitzung vom 26.02.2024 wurde 

dieser Aufstellungsbeschluss erneuert. 

Der Beschluss beruht auf § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch -BauGB-. 

Ziel und Zweck der Planung 

Ziel der Planungen ist es, eine Nachverdichtung unter Berücksichtigung der vorhandenen Struktur der 

Niederfeldsiedlung, insbesondere der ursprünglichen Siedlungshäuser, zu ermöglichen. 

Plangebiet 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 524 "Niederfeld Nord" umfasste eine Fläche von ca. 

15,6 ha und ergibt sich aus der gestrichelten Linie im beigefügten Lageplan. 

Er befindet sich zwischen der Batschka- und Banater Straße bzw. der Bebauung entlang der Karlsba-

derstraße im Norden sowie der Lüderitzstraße im Süden. Er wird westlich von der Kallstadter Straße 

und östlich vom Heuweg begrenzt. 



 

 

Weitere Angaben 

Durch das Bebauungsplanverfahren wird der sich aus der vorhanden Eigenart der näheren Umgebung 

ergebende Zulässigkeitsmaßstab nicht wesentlich verändert. Es wird keine Zulässigkeit von Vorhaben 

vorbereitet oder begründet, die einer Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung un-

terliegen, es bestehen keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7b BauGB  

genannten Schutzgüter und es bestehen auch keine Anhaltspunkte dafür, dass bei der Planung Pflich-

ten zur Vermeidung oder Begrenzung der Auswirkungen von schweren Unfällen nach § 50 Satz 1 des 

Bundes-Immissionsschutzgesetzes zu beachten sind. Daher wird das vereinfachte Verfahren nach § 13 

Abs. 1 BauGB angewendet. 

Von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, von der Erstellung eines Umweltberichts nach § 2a 

BauGB, von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 3 BauGB, welche Arten umweltbezogener Informationen 

verfügbar sind, wird abgesehen. Weiterhin ist § 4c BauGB nicht anzuwenden. 

Auf die Durchführung der frühzeitigen Beteiligungsschritte gemäß § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB wird 

verzichtet. 

Die Öffentlichkeit kann sich beim Bereich Stadtplanung der Stadt Ludwigshafen am Rhein, Halberg-

straße 1, 67061 Ludwigshafen, 4. Obergeschoss über die allgemeinen Ziele und Zwecke sowie wesent-

liche Auswirkungen der Planungen unterrichten lassen und sich in der Zeit vom 14.03.2024 bis ein-

schließlich 28.03.2024 zur Planung äußern. 

Wenn die Planung fortgeschritten ist, wird der Öffentlichkeit im Rahmen der Offenlage gemäß § 3 Abs. 

2 BauGB die Möglichkeit der Beteiligung eingeräumt. 

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf Grundlage des § 13 Abs. 2 Nr. 2 BauGB in 

Verbindung mit Art. 6 Abs. 1e) Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und dem rheinlandpfälzischen 

Datenschutzgesetz. Weitere Informationen können dem Formblatt "Informationspflichten bei der Erhe-

bung von Daten im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung nach BauGB" (Art. 13 DSGVO), welches im 

Rahmen der Offenlage ausliegt, entnommen werden. 

Ludwigshafen am Rhein, den 28.02.2024 

Stadtverwaltung 

gez. 

Alexander Thewalt 

Beigeordneter 

  



 

 

Geltungsbereich: 

 

Hinweis: 

Eine Verletzung der Bestimmungen der Gemeindeordnung über die Ausschließungsgründe (§ 22 Abs. 

1 GemO) oder über die Einberufung und die Tagesordnung zu Sitzungen des Stadtrates (§ 34 GemO) 

ist nach § 24 Abs. 6 Gemeindeordnung unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres nach dieser 

öffentlichen Bekanntmachung schriftlich unter Bezeichnung der Tatsachen, die eine solche Rechtsver-

letzung begründen können, gegenüber der Stadtverwaltung geltend gemacht wird. 

 

Bebauungsplan Nr. 536 "Ebereschenweg, Schlehengang, Weißdornhag" wird aufgestellt; 

Stadtteil: Gartenstadt 

Der Stadtrat der Stadt Ludwigshafen am Rhein hat in seiner Sitzung am 06.10.1997 erstmals beschlos-

sen, den Bebauungsplan Nr. 536 "Ebereschenweg, Schlehengang, Weißdornhag" aufzustellen. Mit 

Stadtratsbeschluss vom 15.04.2019 wurden die Planungsziele weiter konkretisiert. Da sich nunmehr 

herausgestellt hat, dass die Voraussetzung für die Durchführung des vereinfachten Verfahrens vorlie-

gen, wurde der Aufstellungsbeschluss in der Stadtratssitzung am 26.02.2024 erneuert. 

Der Beschluss beruht auf § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch -BauGB-. 

Ziel und Zweck der Planung 

Ziel der Planungen ist es, im Geltungsbereich eine maßvolle Nachverdichtung zu ermöglichen und zu-

gleich den Gartenstadtcharakter mit seiner starken Durchgrünung der Nachbarschaft zu erhalten. Durch 

die Festsetzungen des Bebauungsplans soll zudem sichergestellt werden, dass die ursprüngliche Sied-

lungsstruktur auch in Zukunft erkennbar bleibt.  

Plangebiet 

Der Geltungsbereich umfasst eine Fläche von ca. 54.000m² und ergibt sich aus der gestrichelten Linie 

im beigefügten Lageplan.  

 



 

 

Der westlich vom Volkspark liegende Teilbereich („West“) wird begrenzt 

im Norden: durch den Hermann-Löns-Weg 

im Westen: durch die östlich des Ginsterwegs und zwischen Hermann-Löns-Weg und  

  Königsbacher Straße gelegene Wohnbebauung (Flurstücke 1092/4, 1092,  

  1091/5, 1091/4, 1091/3, 1091/2, 1091, 1090/5, 1090/4, 1090/3, 1090/2, 1090,  

  1089/3, 1109/2) 

im Süden: durch die Königsbacher Straße 

im Osten: durch den Volkspark und die zwischen Vokspark und Königsbacher Straße gelegenen 

Grundstücke (Flurstücke 1104/8, 1104/9, 1104/10, 1104/12, 1104/5) 

Der östlich vom Volkspark liegende Teilbereich („Ost“) wird begrenzt 

im Norden: durch den Hermann-Löns-Weg 

im Westen: durch den Volkspark und die zwischen Volkspark und Königsbacher Straße  

  gelegenen Grundstücke (Flurstücke 1104/8, 1104/9, 1104/10, 1104/12, 1104/5) 

im Süden: durch die Königsbacher Straße 

im Osten: durch Flurstück 1165/8 (Fußweg) und die am Ligustergang liegende   

  Wohnbebauung (Flurstücke 1164, 1163, 1105/7, 1162, 1162/2, 1162/3, 1162/4,  

  1162/5, 1162/14, 1162/15, 1162/9, 1162/10) 

Weitere Angaben 

Durch das Bebauungsplanverfahren wird der sich aus der vorhanden Eigenart der näheren Umgebung 

ergebende Zulässigkeitsmaßstab nicht wesentlich verändert. Es wird keine Zulässigkeit von Vorhaben 

vorbereitet oder begründet, die einer Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung un-

terliegen, es bestehen keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7b BauGB 

genannten Schutzgüter und es bestehen auch keine Anhaltspunkte dafür, dass bei der Planung Pflich-

ten zur Vermeidung oder Begrenzung der Auswirkungen von schweren Unfällen nach § 50 Satz 1 des 

Bundes-Immissionsschutzgesetzes zu beachten sind. Daher wird das vereinfachte Verfahren nach § 13 

Abs. 1 BauGB angewendet. 

Von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, von der Erstellung eines Umweltberichts nach § 2a 

BauGB, von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 3 BauGB, welche Arten umweltbezogener Informationen 

verfügbar sind, wird abgesehen. Weiterhin ist § 4c BauGB nicht anzuwenden. 

Auf die Durchführung der frühzeitigen Beteiligungsschritte gemäß § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB wird 

verzichtet. 

Die Öffentlichkeit kann sich beim Bereich Stadtplanung der Stadt Ludwigshafen am Rhein, Halberg-

straße 1, 67061 Ludwigshafen, 4. Obergeschoss über die allgemeinen Ziele und Zwecke sowie wesent-

liche Auswirkungen der Planungen unterrichten lassen und sich in der Zeit vom 14.03.2024 bis ein-

schließlich 28.03.2024 zur Planung äußern. 

Wenn die Planung fortgeschritten ist, wird der Öffentlichkeit im Rahmen der Offenlage gemäß § 3 Abs. 

2 BauGB die Möglichkeit der Beteiligung eingeräumt. 

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf Grundlage des § 13 Abs. 2 Nr. 2 BauGB in 

Verbindung mit Art. 6 Abs. 1e) Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und dem rheinlandpfälzischen 

Datenschutzgesetz. Weitere Informationen können dem Formblatt „Informationspflichten bei der Erhe-

bung von Daten im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung nach BauGB“ (Art. 13 DSGVO), welches im 

Rahmen der Offenlage ausliegt, entnommen werden. 



 

 

Ludwigshafen am Rhein, den 29.02.2024 

Stadtverwaltung 

gez. 

Alexander Thewalt 

Beigeordneter 

Geltungsbereich: 

 

Hinweis: 

Eine Verletzung der Bestimmungen der Gemeindeordnung über die Ausschließungsgründe (§ 22 Abs. 

1 GemO) oder über die Einberufung und die Tagesordnung zu Sitzungen des Stadtrates (§ 34 GemO) 

ist nach § 24 Abs. 6 Gemeindeordnung unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres nach dieser 

öffentlichen Bekanntmachung schriftlich unter Bezeichnung der Tatsachen, die eine solche Rechtsver-

letzung begründen können, gegenüber der Stadtverwaltung geltend gem 

 

Bekanntgabe gemäß § 5 Absatz 2 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 

(UVPG) 

Die Stadtverwaltung Ludwigshafen am Rhein gibt als zuständige Genehmigungsbehörde bekannt, dass 

bei der folgenden, im Rahmen des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens beantragten 

Anlage, eine Umweltverträglichkeitsprüfung nicht durchgeführt wird.  

Antrag der Fa. Dystar Colours Distribution GmbH vom 18.06.2018 zur wesentlichen Änderung der Syn-

these Indigo. 

Vorhaben: Änderungen bei der Natrium-Versorgung 

Standort der Anlage ist das Werksgelände der Fa. Dystar Colours Distribution GmbH, Ludwigshafen am 

Rhein, Carl-Bosch-Straße 38, Bau D 306, Anlagen-Nr. 12.21, Gemarkung Ludwigshafen, Flurst.Nr 

2608/55.  

Die allgemeine Vorprüfung gemäß § 9 Abs. 3 und 4 i.V.m. § 7 des UVPG hat ergeben, dass nach 

Einschätzung der Stadtverwaltung Ludwigshafen das Vorhaben aufgrund überschlägiger Prüfung unter  



 

 

Berücksichtigung der in der Anlage 3 zum UVPG aufgeführten Kriterien keine erheblichen nachteiligen 

Umweltauswirkungen haben kann, die nach § 25 Abs. 2 UVPG bei der Zulassungsentscheidung zu 

berücksichtigen wären.  

Wesentliche Gründe der Entscheidung sind: 

 Die Emissionen der Gesamtanlage in die Luft sind so gering, dass Immissionskenngrößen nach TA 

Luft nicht zu ermitteln sind. Antragsbedingt ergeben sich keine Änderungen.  

 Der Lärm-Immissionspegelanteil am relevanten Aufpunkt entspricht den Vorgaben des Lärmschutz-

konzeptes der BASF SE. Antragsbedingt ergeben sich keine Änderungen. 

 Das anfallende Abwasser kann in der Kläranlage behandelt werden. Auswirkungen auf die Nitrifikation 

in der Kläranlage werden nicht erwartet. Die Einleitung in den Vorfluter erfolgt im Rahmen der Grenz-

werte nach der wasserrechtlichen Erlaubnis vom 30.08.2002, AZ.: 31/566-111 Fr 32/74. Antragsbedingt 

ergeben sich keine Änderungen.  

 Nicht vermeidbare Abfälle werden entsprechend den abfallrechtlichen Vorgaben auf Möglichkeiten der 

Vorbereitung zur Wiederverwendung und des internen oder externen Recyclings überprüft. Ist dies tech-

nisch nicht möglich oder wirtschaftlich nicht zumutbar werden die Abfälle zur sonstigen Verwertung oder 

Beseitigung an dafür genehmigte Anlagen unter Berücksichtigung der sozialen Folgen abgegeben. Die 

Vorgaben gem. § 7 KrWG werden eingehalten. Antragsbedingt ergeben sich keine Änderungen. 

 Bei der beantragten Anlagenänderung handelt es sich um keine störfallrelevante Änderung des Be-

triebsbereichs der BASF SE im Sinne des § 16a BImSchG, da durch die antragsgemäßen Maßnahmen 

keine anderen störfallrelevanten Auswirkungen auf die Nachbarschaft als bisher hervorgerufen werden.  

Diese Feststellung ist nicht selbstständig anfechtbar. 

Ludwigshafen am Rhein, 22.02.2024 

Stadt Ludwigshafen am Rhein  

gez. 

Thewalt 

Beigeordneter 

 

Bekanntgabe gemäß § 5 Absatz 2 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 

(UVPG) 

Die Stadtverwaltung Ludwigshafen am Rhein gibt als zuständige Genehmigungsbehörde bekannt, dass 

bei der folgenden, im Rahmen des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens beantragten 

Anlage, eine Umweltverträglichkeitsprüfung nicht durchgeführt wird.  

Antrag der Fa. BASF SE vom 07.10.2020 zur wesentlichen Änderung der PIB-MM-Anlage (früher Opp-

anol BN-Anlage 

Vorhaben: Installation einer Dampfsperre für Schwergase; betroffener Bau: R 608 

Standort der Anlage ist das Werksgelände der Fa. BASF SE, Ludwigshafen am Rhein, Carl-Bosch-

Straße 38,  

Bau: R 608, Anlagen-Nr. 23.03, Gemarkung Oppau, Flurst.Nr  4003/33.  

Die allgemeine Vorprüfung gemäß § 9 Abs. 3 und 4 i.V.m. § 7 des UVPG hat ergeben, dass nach 

Einschätzung der Stadtverwaltung Ludwigshafen das Vorhaben aufgrund überschlägiger Prüfung unter 



 

 

Berücksichtigung der in der Anlage 3 zum UVPG aufgeführten Kriterien keine erheblichen nachteiligen 

Umweltauswirkungen haben kann, die nach § 25 Abs. 2 UVPG bei der Zulassungsentscheidung zu 

berücksichtigen wären.  

Wesentliche Gründe der Entscheidung sind: 

 Die Emissionen der Gesamtanlage in die Luft sind so gering, dass Immissionskenngrößen nach TA 

Luft nicht zu ermitteln sind. Antragsbedingt ergeben sich keine Änderungen.  

 Der Lärm-Immissionspegelanteil am relevanten Aufpunkt entspricht den Vorgaben des Lärmschutz-

konzeptes der BASF SE. Antragsbedingt ergeben sich keine Änderungen. 

 Das anfallende Abwasser kann in der Kläranlage behandelt werden. Auswirkungen auf die Nitrifikation 

in der Kläranlage werden nicht erwartet. Die Einleitung in den Vorfluter erfolgt im Rahmen der Grenz-

werte nach der wasserrechtlichen Erlaubnis vom 30.08.2002, AZ.: 31/566-111 Fr 32/74. Antragsbedingt 

ergeben sich keine Änderungen.  

 Nicht vermeidbare Abfälle werden entsprechend den abfallrechtlichen Vorgaben auf Möglichkeiten der 

Vorbereitung zur Wiederverwendung und des internen oder externen Recyclings überprüft. Ist dies tech-

nisch nicht möglich oder wirtschaftlich nicht zumutbar werden die Abfälle zur sonstigen Verwertung oder 

Beseitigung an dafür genehmigte Anlagen unter Berücksichtigung der sozialen Folgen abgegeben. Die 

Vorgaben gem. § 7 KrWG werden eingehalten. Antragsbedingt ergeben sich keine Änderungen. 

 Bei der beantragten Anlagenänderung handelt es sich um keine störfallrelevante Änderung des Be-

triebsbereichs der BASF SE im Sinne des § 16a BImSchG, da durch die antragsgemäßen Maßnahmen 

keine anderen störfallrelevanten Auswirkungen auf die Nachbarschaft als bisher hervorgerufen werden.  

Diese Feststellung ist nicht selbstständig anfechtbar. 

Ludwigshafen am Rhein, 22.02.2024 

Stadt Ludwigshafen am Rhein  

gez. 
Thewalt 
Beigeordneter 

 

Bekanntgabe gemäß § 5 Absatz 2 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 

(UVPG) 

Die Stadtverwaltung Ludwigshafen am Rhein gibt als zuständige Genehmigungsbehörde bekannt, dass 

bei der folgenden, im Rahmen des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens beantragten 

Anlage, eine Umweltverträglichkeitsprüfung nicht durchgeführt wird.  

Antrag der Fa. BASF SE vom 02.06.2023 zur wesentlichen Änderung der Kaurefix-Fabrik . 

Vorhaben: Sicherheitstechnische Nachrüstungen und verfahrenstechnische Anpassungen 

Standort der Anlage ist das Werksgelände der Fa. BASF SE, Ludwigshafen am Rhein, Carl-Bosch-

Straße 38, Bauten R 410, Anlagen-Nr. 04.03, Gemarkung Oppau, Flurst.Nr  4003/05.  

Die allgemeine Vorprüfung gemäß § 9 Abs. 3 und 4 i.V.m. § 7 des UVPG hat ergeben, dass nach 

Einschätzung der Stadtverwaltung Ludwigshafen das Vorhaben aufgrund überschlägiger Prüfung unter 

Berücksichtigung der in der Anlage 3 zum UVPG aufgeführten Kriterien keine erheblichen nachteiligen 

Umweltauswirkungen haben kann, die nach § 25 Abs. 2 UVPG bei der Zulassungsentscheidung zu 

berücksichtigen wären.  



 

 

Wesentliche Gründe der Entscheidung sind: 

 Die Emissionen der Gesamtanlage in die Luft sind so gering, dass Immissionskenngrößen nach TA 

Luft nicht zu ermitteln sind. Antragsbedingt ergeben sich keine Änderungen.  

 Der Lärm-Immissionspegelanteil am relevanten Aufpunkt entspricht den Vorgaben des Lärmschutz-

konzeptes der BASF SE. Antragsbedingt ergeben sich keine Änderungen. 

 Das anfallende Abwasser kann in der Kläranlage behandelt werden. Auswirkungen auf die Nitrifikation 

in der Kläranlage werden nicht erwartet. Die Einleitung in den Vorfluter erfolgt im Rahmen der Grenz-

werte nach der wasserrechtlichen Erlaubnis vom 30.08.2002, AZ.: 31/566-111 Fr 32/74. Antragsbedingt 

ergeben sich keine Änderungen.  

 Nicht vermeidbare Abfälle werden entsprechend den abfallrechtlichen Vorgaben auf Möglichkeiten der 

Vorbereitung zur Wiederverwendung und des internen oder externen Recyclings überprüft. Ist dies tech-

nisch nicht möglich oder wirtschaftlich nicht zumutbar werden die Abfälle zur sonstigen Verwertung oder 

Beseitigung an dafür genehmigte Anlagen unter Berücksichtigung der sozialen Folgen abgegeben. Die 

Vorgaben gem. § 7 KrWG werden eingehalten. Antragsbedingt ergeben sich keine Änderungen. 

 Bei der beantragten Anlagenänderung handelt es sich um keine störfallrelevante Änderung des Be-

triebsbereichs der BASF SE im Sinne des § 16a BImSchG, da durch die antragsgemäßen Maßnahmen 

keine anderen störfallrelevanten Auswirkungen auf die Nachbarschaft als bisher hervorgerufen werden.  

Diese Feststellung ist nicht selbstständig anfechtbar. 

Ludwigshafen am Rhein, 22.02.2024 

Stadt Ludwigshafen am Rhein  

gez. 
Thewalt 
Beigeordneter 

 

Bekanntgabe gemäß § 5 Absatz 2 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 

(UVPG) 

Die Stadtverwaltung Ludwigshafen am Rhein gibt als zuständige Genehmigungsbehörde bekannt, dass 

bei der folgenden, im Rahmen des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens beantragten 

Anlage, eine Umweltverträglichkeitsprüfung nicht durchgeführt wird.  

Antrag der Fa. BASF SE vom 21.02.2022 zur wesentlichen Änderung der Trilon-Fabrik II. 

Vorhaben: Änderungen beim Abwasser der Trilon-Fabrik II/ Betr. Bauten: C 404, C 410, B 434 

Standort der Anlage ist das Werksgelände der Fa. BASF SE, Ludwigshafen am Rhein, Carl-Bosch-

Straße 38, Bauten C 404, C 410, B 434, Anlagen-Nr. 14.12, Gemarkung Ludwigshafen, Flurst.Nr  

2608/51.  

 

Die allgemeine Vorprüfung gemäß § 9 Abs. 3 und 4 i.V.m. § 7 des UVPG hat ergeben, dass nach 

Einschätzung der Stadtverwaltung Ludwigshafen das Vorhaben aufgrund überschlägiger Prüfung unter 

Berücksichtigung der in der Anlage 3 zum UVPG aufgeführten Kriterien keine erheblichen nachteiligen 

Umweltauswirkungen haben kann, die nach § 25 Abs. 2 UVPG bei der Zulassungsentscheidung zu 

berücksichtigen wären.  



 

 

Wesentliche Gründe der Entscheidung sind: 

 Die Emissionen der Gesamtanlage in die Luft sind so gering, dass Immissionskenngrößen nach TA 

Luft nicht zu ermitteln sind. Antragsbedingt ergeben sich keine Änderungen.  

 Der Lärm-Immissionspegelanteil am relevanten Aufpunkt entspricht den Vorgaben des Lärmschutz-

konzeptes der BASF SE. Antragsbedingt ergeben sich keine Änderungen. 

 Das anfallende Abwasser kann in der Kläranlage behandelt werden. Auswirkungen auf die Nitrifikation 

in der Kläranlage werden nicht erwartet. Die Einleitung in den Vorfluter erfolgt im Rahmen der Grenz-

werte nach der wasserrechtlichen Erlaubnis vom 30.08.2002, AZ.: 31/566-111 Fr 32/74. Antragsbedingt 

ergeben sich keine Änderungen.  

 Nicht vermeidbare Abfälle werden entsprechend den abfallrechtlichen Vorgaben auf Möglichkeiten der 

Vorbereitung zur Wiederverwendung und des internen oder externen Recyclings überprüft. Ist dies tech-

nisch nicht möglich oder wirtschaftlich nicht zumutbar werden die Abfälle zur sonstigen Verwertung oder 

Beseitigung an dafür genehmigte Anlagen unter Berücksichtigung der sozialen Folgen abgegeben. Die 

Vorgaben gem. § 7 KrWG werden eingehalten. Antragsbedingt ergeben sich keine Änderungen. 

 Bei der beantragten Anlagenänderung handelt es sich um keine störfallrelevante Änderung des Be-

triebsbereichs der BASF SE im Sinne des § 16a BImSchG, da durch die antragsgemäßen Maßnahmen 

keine anderen störfallrelevanten Auswirkungen auf die Nachbarschaft als bisher hervorgerufen werden.  

Diese Feststellung ist nicht selbstständig anfechtbar. 

Ludwigshafen am Rhein, 22.02.2024 

Stadt Ludwigshafen am Rhein  

gez. 
Thewalt 
Beigeordneter 

 

Bekanntgabe gemäß § 5 Absatz 2 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 

(UVPG) 

Die Stadtverwaltung Ludwigshafen am Rhein gibt als zuständige Genehmigungsbehörde bekannt, dass 

bei der folgenden, im Rahmen des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens beantragten 

Anlage, eine Umweltverträglichkeitsprüfung nicht durchgeführt wird.  

Antrag der Fa. BASF SE vom 29.03.2023 zur wesentlichen Änderung der Polyether-Fabrik. 

Vorhaben: Sicherheitstechnische Nachrüstung des Reaktors R 33 und Neubeschreibung von Lagerbe-

hältern in   E 301 

Standort der Anlage ist das Werksgelände der Fa. BASF SE, Ludwigshafen am Rhein, Carl-Bosch-

Straße 38, Bauten E 301, Anlagen-Nr. 14.08, Gemarkung Ludwigshafen, Flurst.Nr  2608/35.  

 

Die allgemeine Vorprüfung gemäß § 9 Abs. 3 und 4 i.V.m. § 7 des UVPG hat ergeben, dass nach 

Einschätzung der Stadtverwaltung Ludwigshafen das Vorhaben aufgrund überschlägiger Prüfung unter 

Berücksichtigung der in der Anlage 3 zum UVPG aufgeführten Kriterien keine erheblichen nachteiligen 

Umweltauswirkungen haben kann, die nach § 25 Abs. 2 UVPG bei der Zulassungsentscheidung zu 

berücksichtigen wären.  



 

 

Wesentliche Gründe der Entscheidung sind: 

 Die Emissionen der Gesamtanlage in die Luft sind so gering, dass Immissionskenngrößen nach TA 

Luft nicht zu ermitteln sind. Antragsbedingt ergeben sich keine Änderungen.  

 Der Lärm-Immissionspegelanteil am relevanten Aufpunkt entspricht den Vorgaben des Lärmschutz-

konzeptes der BASF SE. Antragsbedingt ergeben sich keine Änderungen. 

 Das anfallende Abwasser kann in der Kläranlage behandelt werden. Auswirkungen auf die Nitrifikation 

in der Kläranlage werden nicht erwartet. Die Einleitung in den Vorfluter erfolgt im Rahmen der Grenz-

werte nach der wasserrechtlichen Erlaubnis vom 30.08.2002, AZ.: 31/566-111 Fr 32/74. Antragsbedingt 

ergeben sich keine Änderungen.  

 Nicht vermeidbare Abfälle werden entsprechend den abfallrechtlichen Vorgaben auf Möglichkeiten der 

Vorbereitung zur Wiederverwendung und des internen oder externen Recyclings überprüft. Ist dies tech-

nisch nicht möglich oder wirtschaftlich nicht zumutbar werden die Abfälle zur sonstigen Verwertung oder 

Beseitigung an dafür genehmigte Anlagen unter Berücksichtigung der sozialen Folgen abgegeben. Die 

Vorgaben gem. § 7 KrWG werden eingehalten. Antragsbedingt ergeben sich keine Änderungen. 

 Bei der beantragten Anlagenänderung handelt es sich um keine störfallrelevante Änderung des Be-

triebsbereichs der BASF SE im Sinne des § 16a BImSchG, da durch die antragsgemäßen Maßnahmen 

keine anderen störfallrelevanten Auswirkungen auf die Nachbarschaft als bisher hervorgerufen werden.  

Diese Feststellung ist nicht selbstständig anfechtbar. 

Ludwigshafen am Rhein, 22.02.2024 

Stadt Ludwigshafen am Rhein  

gez. 
Thewalt 
Beigeordneter 

 

Berichtigung von Flächenangaben im Liegenschaftskataster 

Gemarkung Oggersheim 

Das Vermessungs- und Katasteramt Rheinpfalz informiert 

Im Liegenschaftskataster wird für jedes Flurstück die Fläche in vollen Quadratmetern nachgewiesen. 

Die Flurstücksfläche ist eine wichtige Angabe z. B. für die Besteuerung von Liegenschaften, die Abrech-

nung kommunaler Abgaben und Entgelte, das Erteilen von Fördermitteln im Rahmen der Agrarförde-

rung und die Ermittlung des Bodenwerts eines Flurstücks. 

Grundsätzlich kann davon ausgegangen werden, dass die Angabe der Flurstücksfläche im Liegen-

schaftskataster zutreffend bzw. innerhalb geringer Toleranzen korrekt nachgewiesen ist. Sie kann aber 

auch aufgrund historisch bedingter schlechter Qualität der erhobenen Liegenschaftszahlen oder Be-

rechnungsfehlern von der tatsächlichen Fläche eines Flurstücks abweichen. Dies gilt insbesondere für 

Flächen von Flurstücken, die auf der Grundlage von Vermessungen in der ersten Hälfte des 19. Jahr-

hunderts berechnet wurden. Zum einen wurden bei diesen so genannten Urvermessungen Messwerk-

zeuge und Vermessungs-verfahren verwendet, die die heutigen Anforderungen an genaue Vermes-

sungsergebnisse nicht erfüllten, und zum andern wurden die aus der Urvermessung abgeleiteten Flä-

chen lediglich mit graphischer Genauigkeit ermittelt. 

Es ist daher beabsichtigt, die in der Gemarkung Oggersheim gelegenen Flurstücke hinsichtlich der 

Zuverlässigkeit ihrer Flächenangaben anhand der vorliegenden Liegenschaftszahlen zu überprüfen und 



 

 

ggf. zu korrigieren. Der rechtmäßige Verlauf der Flurstücksgrenzen - so wie er sich aus den Nachweisen 

des Liegenschaftskatasters ergibt – wird dabei nicht geändert. Nach den gesetzlichen Bestimmungen 

(§ 14 Abs. 2 Nr. 1 des Landesgesetzes über das amtliche Vermessungswesen) sind wir verpflichtet, 

unrichtige bzw. ungenaue Flächenangaben zu berichtigen, wenn die zulässige Toleranz überschritten 

wird und die neu ermittelte Fläche zweifelsfrei richtiger (zuverlässiger) als die bisherige Angabe ist. Die 

Aktualisierung des Liegenschaftskatasters wird den Eigentümerinnen, Eigentümern und Erbbauberech-

tigten durch eine ortsübliche Bekanntmachung öffentlich mitgeteilt. 

Fragen zu der beabsichtigten Maßnahme werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Vermes-

sungs- und Katasteramtes Rheinpfalz, Pestalozzistraße 4, 76829 Landau in der Pfalz (06341/149 0) 

gerne beantworten. 

Vermessungs- und Katasteramt Rheinpfalz 

 

 

 

Ausschreibungen der Stadt Ludwigshafen 

Öffentliche Ausschreibungen der Stadt Ludwigshafen finden Sie ab sofort unter  

www.auftragsboerse.de. 

Dort können Sie alle Ausschreibungsunterlagen kostenlos abrufen! 

Es ist Ziel der Stadt Ludwigshafen die Umsetzung der elektronischen Vergabe weiter zu stärken. 

Um die Vergabevorgänge zwischen Auftraggeber und Bietern möglichst einfach und effizient zu gestal-

ten, hat sich die Stadt Ludwigshafen der neuen und optimierten E-Vergabeplattform der Metropolregion 

Rhein-Neckar angeschlossen. 

http://www.auftragsboerse.de/

